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Patent
zur Publication der neuen Auflage des allgemeinen 

Land-Rechts für die preufsifchen Staaten 
und

des erfien Anhanges, worin die bisher ergangenen 
Abänderungen und Ergänzungen des allgemeinen 

Land - Rechtes, verkürzt gefammlet find.

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes 

Gnaden König von Preussen etc. etc. 

Thun kund und fügen hierdurch jeder

mann zu wiflen, dafs der Mangel einer 

gehörigen Anzahl von Exemplarien des 

allgemeinen Landrechts für die Preufsi

fchen Staaten, eine neue Auflage deflel- 

ben nöthig gemacht, welcher Wir bey 

der wörtlichen Uebereinflimmung mit 

der erflen, nicht nur die allerhöchfle Sane- 



lion hierdurch ertheilen, fondero auch 

die Veranlialtung getroffen haben, dafs 

die Erläuterungen und Abänderungen 

deffelben, welche zeither gefetzlich er

gangen, und das allgemeine Recht betref

fen, verkürzt gefammlet, der neuen Edi

tion gehörigen Orts eingefchaltet, und 

unter dem Titel des erft en Anhan

ges etc. zum Beiten der Befitzer der al

tern Edition gedruckt find.

Nur die Erläuterungen und Abände

rungen des XXten Titels des Ilten Theils 

find ausgelaifen, weil derfelbe durch das 

nächilens erfolgende neue Criminal- 

Recht für die preufsifchen Staaten er

gänzt werden wird. Mit Bezug auf das



Publications-Patent vom ¿ten Februar ♦
1794. haben fämmtliche Ober- und Un

tergerichts-Stellen diefe neue Auflage 

des Land-Rechtes und diefen erflen An

hang gefetzlich anzuwenden, und erhal

ten diefelben zugleich die Anweifung, in 

ihren Urtelsfprüchen auf keine Privat- 

Gefetzes - Sammlung Bezug zu nehmen, 

fondern fleh lediglich an diejenigen Ge- 

fetze zu halten, welche ihnen zugeferti- 

get, gehörig publiciret, auch durch das 

neue Archiv der preufsifchen Gefetzte- 

bung und Rechtsgelehrfamkeit zu ihrer 

Kenntnifs gebracht, und in die academi- 

fche Edicten-Sammlung hiernach!! aufge

nommen werden.



Urkundlich unter Unferer höchft ei

genhändigen Unterfchrift und beigedruck

ten Königl. InfiegeL Gegeben Berlin, 

den uten April i8°3-

Friedrich Wilhelm.

Goldb eck.



Verzeichnils einiger Bücher für Geichäftsmän- 
ner und praktische Juriiten in den Königl. 
Preufs. Staaten, die in meinem Verlage, fo 
wie in allen Buchhandlungen, zu bekom
men find.

Archiv des Preufsifchen Rechts. Herausgegeben 
von Amelang und Gründler. 3 Bände 1799 — 
1800. 4 Thlr. 18 Gr.

Archiv, neues, der Preufsifchen Gefetzgebung únd 
Rechtsgelehrfamkeit. (Zürn Vortheil der allgem. 
Juftiz- Offizianten-Wittwenkafle.) ir Band bis 3г 
Band 3s Heft, gr. 8- 1800. Wird fortgefetzt. Je 
der Band hat 4 Hefte; jedes Heft koflet im Prä- 
numerationspreife 9 Gr., im Ladenpreife ia Gr. 
Der Pränumerationspreis findet immer nur auf 
den eben erfcheinénden neueften Band ftatt.

Beiträge zur Kenntnifs der Juftiz verfaflung in den 
Preufsifchen Staaten. Herausgegeben von Eifen
berg und Stengel. 5 Bände, gr. 8- 1796 — 99. 
Jeder Band 1 Thl. it Gr. An den fünften Band 
diefer Beiträge fchliefst lieh das Archiv des Preus- 
sifchen Rechts an, wovon der erfte Band 1799 
erfchienen, fo dafs in Hinficht der bekannt ge
machten Verordnungen keine Lücke entftanden ift.

V. Eggers, Lehrbuch des Natur- und allgemeinen 
Privatrechts und gemeinen Preufsifchen Rechts. 
Ein von der Königl. Preufs. Gefetzkommilfion 
gekröntes Werk in vier Bänden, gr. g. 1797. 4ТЫГ. 

Gerichtsordnung — allgemeine — Jur die Königl. Preu- 
fsifchen Staaten. (Zum Vortheil der allgemeinen 
Juftiz - Offizianten - Wittwenkafle.) Mit lateinifchen 
Lettern. 3 Theile, gr. g, 1795. netto 3 Thlr. 12 Gr. 
Das Regifter dazu sto Gr.



Allgemeines Landrecht für die Königl. Preufi. Staa
ten in lateinifcher Sprache unter den Titel: Jut 
borujjico brendenburycum commune IV Tomi fcmaj.

6 Thlr. 
Provinzialrecht — Oñpreufsifches. (Zum Vortheil 

der allgemeinen J. O. W. K.) gr. g. igoi. 14 Gr. 
Repertorium für praktifche Juriften und andere 

Gefchäftsmänner in den Preufsifchen Staaten, von 
Stengel, gr. 8- 4 Stücke 1793—1795. % Thlr. 6 Gr. 

Ueberücht — vollfländige — derjenigen Vorfchrif- 
ten des allgemeinen Landrechte, wodurch die 
Prozeßordnung abgeändert, von Stengel, gr. 8* 

1795. . 9 Gr.
Handbuch für praktifche Rechtegelehrte in den 

Königl. Preuß. Staaten. Enthaltend eine voll- 
Händige Sammlung aller Abänderungen und Zu- 
fatze zum allgemeinen Landrechte, welche feit 
deflen Eifcheinung bekannt gemacht find, nach 
Ordnung und in Bezug auf die Titel und Para
graphen defielben. Herausgegeben von C. L. 
Paalzow. 2 Bände, gr. g. Igo«. 2 Thlr. 16 Gr. 

— daifelbe 3г Band die Zufätze zur Gerichtsord
nung enthaltend, gr. g. 2 Thl. 16 Gr.

G. C. Nauck.



Zur Einleitung.

§. 1.
In wie fern eingebohrne Vafallen und Unter- ad §• 38. 
thanen, welche mit Erlaubnifs des Landesherrn 
von einem fremden Hofe beglaubigt werden, in 
ihren Privathandlungen den Landesgefetzen un
terworfen bleiben, hängt hauptfächlich von den 
Bedingungen ab, unter welchen fie dieifeits die 
Erlaubnils erhalten haben.

2.
Findet der Richter den Sinn des Gefetzes ad §. 47. 

zweifelhaft, fo hegt es ihm zwar ob, den vorlie- 4S' 
genden Fall nach den allgemeinen Regeln we
gen Auslegung der Gefetze zu entlcheiden, und 
findet die Anfrage an die Gefetz - Commiffion t 
während des Laufs des Prozeßes nicht mehr fiatt. 
Er mufs aber die vermeinte Dunkelheit des Ge
fetzes dem Chef der Jufiiz zum Behuf der künfti
gen Legislation anzeigen.

Zum Theil 1. Titel 1.
§. З-

Die Grofsjährigkeit der Juden, nimmt ohne ad^. 16.
ErJI. jinh. mm allgsTn» Land'". A



2 Theil i. Tit. 5.
Unterfchied des Gefchlechts mit der Vollendung 
des zwanzigften Jahres ihren Anfang.

sí/ 175-
178. 

лШта&п

ad §• 35* Wenn ein Soldat im Kriege eine fchwere 
Wunde erhalten hat, und innerhalb eines Jahres 
nach gefchlolfenem Frieden von feinem Leben 
und Aufenthalt keine Nachricht eingegangen ift, 
fo folien die Kriegsgerichte einen folchen Men- 
fchen für keinen Deferteur annehmen, vielmehr 
denfelben von der Anklage der Defertion frei- 
fprechen, undohne Ertheilung eines befondern 
Todtenfcheins die weitere Verfügung in Anfehung 
feines Vermögens den Civilgerichten überlaffen.

Zum Theil i. Titel 5.

$.5.
Perfonen die nicht fchreiben und Gefchriebe- 

nes leien können, muffen jemand mit zur Stelle 
bringen, der, es fey ein Juftizkommiffarius oder 
ein lonft glaubhafter Mann, in ihrem Namen die 
Unterfchrift verrichtet.

Diefe Vorfchrift mufs der Richter folchen 
Contrahenten deren Stand oder Anfehn es zwei
felhaft machen, ob fíe lefen oder fchreiben kön
nen, gleich vor dem Anfang der Verhandlung be
kannt machen, und auf deren Befolgung dringen. 
Ift diefe Vorfchrift nicht befolgt, fo ift die Ver
handlung für die Parthei, welche nicht fchreiben 
und Gefchriebenes lefen kann, unverbindlich.

§■ 6.
»iv 292. Die bei Kaufkontrakten über adliche Güter mit

Perfonen die zu deren Belitz ohne Consens nicht 
qualiüziretfind, für den einen oder den andern 



Theil i. Titel 9. 3
Theil beigefügte Nebenverabredung einer Con- 
ventionalítrafe, auf den Fall, dafs der Consens 
nicht ertheilt werden follie, ift nichtig und un
verbindlich.

Zum Theil 1. Titel 9.
§• 7-

Die Rechte und Befugniffe der preufsifchen ad $• es
caper-Schiffe, folien nach denen jedesmal con- 
currirenden Verhältniflen, zu feiner Zeit be- 
Itimmt werden.

§. è-
Bei Beftimmung der Frage, was Contrebande ad §•$i6* 

fey, mufs auf das Rücklicht genommen werden, 
wasinden§§. 2034. und 2035. P. 2. Tit. §. als 
folche befiimmt worden ift, jedoch foli die dem 
gedachten angehängte Claufel :

„und was fonlt durch befondre Verträge zwi
schen den verschiedenen Nationen einzuneh- 
„men verboten ift,

hier nicht Anwendung finden, indem folche blos 
auf Verficherungsgefchäfte Beziehung hat.

§• 9-
Es bedarf daher gar keiner Erklärung desFifci § 4i<?« 

über die Antretung oderEntfagung der Erbfchaft.

§ io,
Die Beftellung diefes Curators und die Di- ai §• 461. 

rection der Verwaltung gehören zum Gefchäfts- 
kreis der vormundfchaftlichen Behörde. Theil
2. Tit. i8.§.954.

§. lb

Wenn von keinem Blutsverwandten eines ad %. 477.
A 1



4 Theil i. Titel tl.
Verfiorb enen Nachricht vorhanden ifi; fo kann 
dem überlebendem Ehegatten, als dem in Erman
gelung erbfähiger Verwandten gefetzlich zur Erb
folge Berechtigten, der Nachlafs des Verdorbenen 
blos gegen die Verficherung anEidesfiatt, dafs ihm 
keine Verwandte des Erblaifers bekannt feyen, 
überladen werden, ohne dafs es dazu eines Auf
gebots bedarf; nur mufs der Richter die §. 479- 
zur Abwartung der Anfprüche eines Erben bewil
ligte Frift in dem Fall verlängern, wenn die Erb- 
fchaft von Belang und derErblafler nach den vor
handenen Nachrichten aus einem entfernten Lan
de gebürtig ift, oder fonft Umdände vorhanden 
find, welche es wahrfcheinlich machen, dafs die 
Erkundigungen, welche der in folchen Fällen je
desmal zu befiellende Curator vornehmen mufs, 
eine längere Zeit als gewöhnlich erfordern 
möchten.

Zum Theil i. Titel n.
§. 12.

ig. Wenn jemand, der kantonpflichtige Söhne 
hat, oder deren Einrangirung erwarten kann, alle 
feine Befitzungen verkauft, und dem Gerichte 
nicht eine anderweitige Anlegung des Kaufprei- 
fes zur bleibenden Fortfetzung des Domicilii im 
Lande ficher bekannt ifi, oder derfelbe folche 
nicht glaubhaft nachweifet, fo foli das Gericht 
dergleichen Veräufserung der Kanton Revisions- 
Commifiion anzeigen, und wenigstens einen be
trächtlichen Theil des Preifes fo lange zurückhal
ten, oder fich deffen verfichern, bis daflelbe zu 
einem andern Etablifiement des Verkäufers 
angelegt, oder auf die davon gefchehene Anzeige 
Verfügung ergangen feyn wird.



Theil i. Titel и. 5

§• 13-
Wenn lieh bei Schaafen die Pocken undbeim ad. $. аод. 

Rindvieh die fogenannte franzöfifche Krankheit 
innerhalb Acht Tagen nach der Uebergabe äuf- 
fert, fo gilt die Vermuthung, dafs folche fchon 
vor derfelben vorhanden gewefen.

§• *4-
Eine gleiche Vermuthung gilt von Pferden bei ad §. to§. 

welchen lieh wahre Stätigkeit innerhalb vier Ta
gen, Räude und Rotz innerhalb vierzehn Tagen, 
Dämpfigkeit, Herzfchlägigkeit, fchwarzer Staar, 
Mondblindheit und Dummkoller aber innerhalb 
vier Wochen nach der Uebergabe hervorthun.

§• »5-
Wenn auch das Subhaftations - Patent früher a</§. 341. 

als 14 Tage vor dem Bietungstermine abgenom
men, abgeriffen oder verloren gegangen ift: fo 
wird doch durch diefen Mangel allein die Adiu- 
dication nicht ungültig.

16.
Auch Actuarii diefes Gerichtes gehören in ad $. 385« 

diefer Beziehung zu den richterlichen Perlenen.

§• *7-
Durch die Genehmigung des Vorgefetzten kann ad $. 387. 

nur die Strafe des Ceftionarii nicht aber das Pri- 
vat-Int ereile des Schuldners aufgehoben werden.

§• iS-
Wenn ein Einnehmer der Zahlen - Lotterie ad %. 557. 

dem Spieler das Einfatzgeld ftundet, io gefchieht 
folches auf feine Gefahr, und ift er den kreditir- 
ten Einfatz gegen den Spieler einzuklagen nicht 
befugt.



6 Thęil i. Titel п.

$• !g-
<ad §. 646. Diefe Vorfchriften §.641 Ъіз 646. können auf 

den Fall wo ein ganzer Vermögens Inbegriff durch 
einen Vitalizici! oder Alimentenkontrakt über
tragen wird, nicht ausgedehnt werden, vielmehr 
gilt für diefen Fall der Grundfatz, dafs unter 
Vermögen nur dasjenige, was nach Abzug der 

* Schulden übrig bleibt, verftanden werden kann.

§• 20.
«¿z §. 6ss. Auf die Mobilien und Moventien, die der 

Officier an dem Orte wo er lieh des Dienfies we
gen aufhält bei fieli hat, findet keine Execution 
fiatt.

• 21.
ас?§.бс5. Alle Infpektions- und Generaladjudanten, 

welche bei den Generalen angeitellt werden, be
dürfen, fo lange fie nicht zuStaabsofficierenavan- 
cirtfind, oder wirkliche Compagnien oderEsqua- 
drons erhalten haben, zur Gültigkeit ihrer Schul
den , des Confenfes ihrer Chefs.

22.
at/ § 703. 1) Diefe Vorfchriften §. 702. 705. finden nur

auf diejenige unter ihnen, welche das Bürger
und Meifterrecht gewonnen haben, Anwendung. 
Dagegen ifi zu den Schulden derjenigen, welche 
fonft als Freiwächter oder Beurlaubte irgend ein 
Gewerbe treiben, die gerichtliche Abfchliefsung 
des Darlehns oder fonitigen Schuldvertrages zur 
Gültigkeit der Schuld erforderlich, und mufs 
diefe gerichtliche Ablchliefsung in der Garnilon 
bei der vorgefetzten Militärbehörde, im Fall des 
Urlaubs aber bei den Gerichten des Wohn- oder 
Aufenthaltsorts erfolgen.



Theil i. Titel и. 7
§• 25.

2) In Anfehung der Schulden der Werbeoffi- 
ciers foil von den Regimentern und Bataillons 
die Maasregel getroffen werden, dais die Wer- 
beofficiere wegen Aufnahme der für Werbung 
benöthigten Gelder an gcwiffe Handlungshäufer 
gewiefen,und letztere genau infiruirt werden, wie 
viel fie im äufserften Fall den Werbeofficieren zu 
kreditiren haben. Im übrigen foil es in Zukunft 
auch bei dem Grundfatze, dais die Gläubiger we
gen folcher Schulden, deren Verwendung zur 
Werbung nicht erwiefen wird, ihren Regreis an 
ihre unbefugte Schuldner nehmen muffen, ver
bleiben.

§• 24.
Dies gilt auch von denen, welche in diefer ad. §. 704. 

Qualität bei den Schaufpielen oder der Kapelle 
der Königin angeftellt find.

§• 25.
Einer vorhergegangenen Anerkennung der ad $. 750. 

Unterfchrift bedarf es zur Begründung des exeku- 
tivifchen Prozeffes nicht«

§. 26.
Der Fiskus iff nur vorbedungene Zinfen ZU ad §. 897. 

bezahlen fchuldig.

§• 27-
Hat ein Cantoniii nach feiner Auswanderung atZg.ioyc. 

•der innerhalb des letzten Jahres, vor feinem 
Austritt, durch Schenkungen, Entfagungen, Ver- 
zichtsleifiungen, Anerkenntniffe, Remiffionen 
und andere Verfügungen fein Vermögen, ganz 
oder zum Theil, mittelbar oder unmittelbar ver- 



3 Theil i. Titel 12.
ringert, fo ift zu vermuthen, dafs.erdiefs in der 
Abficht gethan habe, um die Rechte des Staates 
und befonders der Invalidenkaffe zu fchmälern. 
Demgemäfs foil Fiícus befugt feyn, auch wenn 
die Disposition aufserdem rechtsgültig und in ge
höriger Form abgefafst wäre, auf die Annulirung 
folcher Schenkungen und andern Verfügungen 
anzutragen, und dasjenige, was etwa fchon auf 
den Grund derfelben an einen andern gelangt 
ift, jedoch ohne Zinfen zurückzufordern, es wäre 
denn, dafs der Befchenkte, oder derjenige zu 
deffen Gunften die Entfagung, der Erlafs, die 
Verzichtleiftung oder das Anerkenntnifs erfolgt 
ift, nachzuweifen vermögte, oder fonft aus den 
Umftänden klar erhellte, dafs zur Zeit des ge
machten G efchęnks, oder der fonftigen Difpofi- 
tion, der Ausgewanderte die Abficht, fich dem 
Lande und dem Kanton zu entziehn, noch nicht 
gehabt habe.

§. 28.
<1 §, 1113. Was im §. 1113. vonblofsen Schenkungen aus 

Freigebigkeit gefaget worden ift, foil auf beloh
nende und folche Schenkungen, bei welchen 
eine Bedingung zum Vortheil des Gefchenkgebers 
gemacht worden ift, nicht angewendet werden.

Zum Theil 1. Titel 12.
§• =9-

»d $. 79. Unter Gerichtsfprengel find die phyfifchen 
Grenzen der Stadt, des Orts oder Diftrikts zu 
verliehen, innerhalb deren dem Richter, wel
cher das Teftament aufnimmt, dafelblt die Juris- 
dikzion, wenn auch nicht über alle darin befind
liche Perfonen ode Sachen, zufteht.



Theil i. Titel 12. 9

§• 3°-
Teñamente, welche bei einem Patrimonial- 9’- 

gerichte unter Beobachtung der gesetzlichen Er- 
fordernifle niedergelegt werden, verlieren, ohne 
Unterfchied der PerSon des Deponenten, an ih
rer Gültigkeit nichts, wenn fie auf Verlangen def- 
felben an das Obergericht der Provinz zur Afier- 
vation eingefendet worden.

§. Зі-
Die unterlalSene zwiefache Niederfchreibung ad §-iafi- 

des Tefiaments ; Sowohl in Deutfcher als in der 
Mutterfprache des Teftators kann jedoch keine 
Nullität begründen.

§• 31-
Die Verficherung der Gerichtsperfonen, dafs ng. 

fie der Sprache des Teftators völlig mächtig find, 
ifi hinreichend, um dies für gewifs zu halten.

§• 33-
Wenn das über die Errichtung oder Ueber- ad $• 139. 

gäbe des letzten Willens aufgenommene Proto
koll, vorfchriftsmäfsig abgefafst, gefchloffen, und 
unterfchrieben, auch die Identität des Auffatzes 
gar nicht zweifelhaft ifi : So Soll der letzte Wille, 
allein deswegen, weil das Gerichtsfiegel nicht 
beigefüget, oder die Zeit, wo er dem Richter 
übergeben wurde, darauf nicht vermerkt worden 
ifi, oder weil der Richter fonfi bei der darauf 
folgenden Aufbewahrung einen Fehler begangen 
hat, nicht für ungültig geachtet werden.

5- 34.
Auch vertritt es die Stelle der eigenhändigen ad $. 161. 

Schrift, wenn das Codicill von einem Jufiizkom- ,6a* 



io Theil i. Titel 12.
miliarius unter Zuziehung eines Zeugen aufge
nommen worden ili.

§• 3.5-
<ar$. 163. Behält fich derErblaffer in feinem rechtsbe- 

fiändigem Teñamente die Befugnils vor, daflelbe 
durch aufsergerichtliche Auffätze zu ergänzen 
oder abzuändern, und es finden fich dergleichen 
im Nachlaße, fo haben fie mit dem Teñamente 
felbft gleiche Kraft.

Ob dergleichen Codicille aufsęr der eigen
händigen Unterfchrift des Tefiators noch mit an
dern Erforderniflen verfehen feyn müflen, hängt 
von den Befiimmungen ab, welche das Tefla- 
ment des Erblafsers dieferhalb enthält.

§• 3^-
«¿§.177. Was 135. bis 157. von fchriftlichen mili- 

*,4<b tairifchen Teltamenten verordnet ift, foli ohne 
Unterfchied fiatt finden, ob der Auffatz in einer 
gegenwärtigen Kriegsgefahr, oder ob derfelbe in 
Kantonirungs - oder Winter quarti er ungen errich
tet worden. Die Vorfchriften des igg. bis igi. 
bleiben mithin aufser Anwendung.

§. 37-
igt« Gleiche Gültigkeit hat die mündliche Verord

nung, wenn fie vor einem Oberoflicier erklärt 
worden ift.

§• 38-
«^§-193« Bei dergleichen mündlichen Verordnungen 

foli es, wenn kein Wiederruf oder Abänderung 
erfolgt ift, fo lange fein Bewenden haben, bis 
nach geendigtem Kriege die Regimenter in ihre 
Standquartiere wieder eingerückt find.



Theil i. Titel 12. її

§• 39-
Finden fich nach dem Tode des Erblafsers «ci $. 117. 

zwei gerichtlich deponirte Teñamente, und ifi in 
dem letzten, das erfie gänzlich aufgehoben, fo 
mufs das ältere binnen der Frifi uneröffnet liegen 
bleiben, binnen welcher das fpäter deponirte 
noch als nichtig angefochten werden kąnn.

§. 40»
Unter dem Ausdruck, der ordentliche Richter, ad §. *3$. 

ifi der perfönliche Gerichtsfiand des Erblafsers 
während feiner Lebenszeit zu verliehen. Das 
Original des bei der Behörde einer Militairper- 
fon deponirten Tefiaments kann daher von den 
Çiyilgerichten nicht verlangt werden.

§. 41.
Militairifche Teñamente müflen diejenigen, ad $. »40. 

denen fie anvertraut worden, oder denen fie 
nach dem Tode des Erblafsers in die Hände kom
men, den Kriegsgerichten fofort ab liefern. Die 
Kriegsgerichte muñen dergleichen ichriftliclie 
militairifche Teñamente felbft publiciren, und fo 
weit es denbeifich habendenmilitairifchen Nach- 
lafs des Tefiators betriff, fogleich vollfirecken, als 
dann aber die Abfchriff des Tefiaments denCivil- 
gerichten zur weitern Beforgung in Anfehung des 
übrigen Nachlaffes in beglaubterForm zufenden.

§. 42.
Verlangt der Verfchwender die Zurückgabe 'ad §• 565« 

feines vor der Prodigalitäts-Erklärung niederge
legten Tefiaments; fo ifi diefem Gefuche zu will
fahren.

§• 43-
Auch dadurch, dais der Erbvertrag unverfie- «a S- 6,1- 



12 Theil i. Titel 13. Titet 14.
gelt den Gerichten übergeben wird, wird die 
Verfiegelung und überhaupt die bei den Tefia- 
menten vorgefchriebene Form nicht ausge- 
fchloffen.

Zum Theil i. Titel 13.
§• 44-

«<ƒ §. 99. Es macht hierbei keinen Unterfchied ob der 
Eid der Parthei oder einem Zeugen erlaffen wer
den foli.

45-
i/o? § 115. Einer attefiirten Spezialvollmacht bedarf es 

nicht, wenn Collegia und Inftitute, deren Beamte 
öffentlichen Glauben haben, diefelbe in diefer 
Eigenfchaft ausgefìellt, und mit dem Amtsfiegel 
bedruckt haben.

46.
ad §. 117. Die von den preufsifchen Gefandten und Re- 

fidenten an auswärtigen Höfen atteftirte Voll
machten find den gerichtlichen gleich zu achten.

Zum Theil I. Titel 14.
§- 47-

ad §. aio. Wer durch Errichtung fimulirter Kauf- Taufch-
Pacht- Mieths- Erbzins- oder anderer Verträge 
einem Grundfiück den Schein eines hohem 
Werths beilegt, foil als ein Betrüger von Amts
wegen zur Unterfuchung gezogen, und nach dem 
Grade der dabei zum Grunde liegenden, mehr 
oder minder gefährlichen Abficht, auch nach dem 
Verhältnifs des daher entftandenen gröfsernoder 
geringem Gewinns oder Schadens mit den im 
Criminalrecht befiimmten Strafen belegt werden.
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§• 48-

Zum Theil i. Titel 15.
5- 49-

Diejenigen Verkäufer eines Pferdes find £üraa'§. 
Verdächtig zu halten, welche aufser den öffent- 
liehen Märkten, Pferde zum Verkauf feil bieten, І I 
ohne als Rofstäufcher oder angefeifene Leute be- 
kannt zu feyn, oder fich als folche zu legitimiren, ¿ 
und dem Käufer ihre Legitimation zuzuftellen.

§. 50.
Niemand foil fich mit einem bekannten oder 

unbekannten Soldaten ohne Beifein des Feldwe
bels oder Wachtmeifters in Kaufgefchäfte ein- 
laifen, es wäre denn, dafs der Soldat die aus
drückliche Erlaubnifs5 gewiße Fabrikate öffent
lich feil bieten zu können, fchriftlich erhalten 
hätte, und fich deshalb gegen den Käufer legiti
miren könnte, widrigenfalls ein folcher Käufer es 
fich felbft beizumeßen hat, wenn er nicht nur 
die gekaufte Sache zu jeder Zeit unentgeldlich 
herausgeben mufs, fondern ihm auch noch über
dies, falls fie etwa geftohlen feyn füllte, die in 
den Gefetzen auf den unvorfichtigen Ankauf ge- 
fiohlener Sachen geordnete Strafe treßen wird.

Zum Theil i. Titel 16.
§• 51-

Ift der zu verpflegende minderjährig, fo er-§4:3- 
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folgt die Beñatigung des Vergleichs bei der vor- 
mundfchaftlichen Behörde des zu Verpflegenden.

§• 52-
ad $. 484* Hypothekenrechte werden nicht durch die 

blofse Vereinigung ihres Eigenthums, mit dem 
Eigenthümer des verpflichteten Grundftücks in 
einer Perfon aufgehoben, fo lange nicht eine, von 
dem Antrag des Befitzers abhängende Löfchung 
erfolgt iff, und kann der Befitzer bis dahin ein 
folches ungelöfchtes Hypothekenrecht gültig an 
feinen andern abtreten.

Zum Theil і. Titel 20*
§• 55-

5П. Doch kann dem Ceflionarius einer mit Con
fens des Schuldners eingetragenen hypothekari- 
fchen Schuldverfchreibung ein wider den Ceden- 
ten zuitehender vor der Ceflionentftandener Ein
wand der Compenlätion nur alsdann mit rechtli
chem Effect entgegengefetzt werden, wenn die- 
fer Einwand im Hypothekenbuch vermerkt, oder 
dem Ceflionarius fonft bekannt gewefen iff, und 
ein gleiches findet ffatt, wenn jemanden ein fub 
refervato dominio eingetragenes rückftändiges 
Kaufgeld cedirt worden, welches der Käufer des
halb zu agnosciren oder zu bezahlen verweigert, 
weil er Einwendungen hat, die aus einem im 
Kaufkontrakte enthaltenem Verfprechen des Ver
käufers entipringen.

§• 54.
ad §. 531. Auch muffen die Koffen einer über eine Hy- 

pothekarifche Forderung auszuftellenden Qui
tting, auf deren Grund die Lölchung erfolgen 
kann, von dem Schuldner getragen werden.
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Zum Theil і. Titel 21.

§. 55-
War die Ausübung einer Gerechtigkeit mit ad § зоо. 

dem Befitz des in Erbpacht gegebenen Gebäu
des verbunden, und wird erffere durch den zu
fälligen Untergang der Sache gehemmt, fo muís 
der Verpächter auf feine Kolten das Gebäude 
wieder herfiellen, in fo fern die etwanige Ver- 
ficherungslumme zur Wiederherftellung nicht 
hinreicht, und im Erbpachtskontrakt auf dielen 
Fall nichts befiimmt ift.

Diefe Beftimmung tritt auch dann ein, wenn 
andern zu Erbpachtsgütern gehörigen Gebäu
den, ein folcher Zufall betroffen hat.

§. 56.
Ift die Èintragung nicht ausdrücklich bewil- ad §. 401. 

ligt worden, fo ift ein Guthspächter die Eintra
gung des Pachtkontrakts auf dem verpachteten 
Gute zu fordern nicht berechtigt.

§• 57-
Iff jedoch der Pachtkontrakt vor einer Kre- ad §• 4-‘3* 

ditdirekzion oder vor andern dergleichen öffent
lichen Anhalten mit Zuziehung eines rechtser
fahrnen Syndici, Jufiitiarii oder fonftigeu Konfu- 
lenten errichtet worden, fo bedarf es der Ver
lautbarung vor Gerichten, oder vor einem Juftiz- 
kommiffarius zur Vermeidung der 405. und 
406. beftimmten Nachtheile nicht.

Zum Theil i. Titel 22.
§* 58-

Es foil künftighin dem Berechtigten fowohl ad §. 
als dem Verpflichteten freigeftellet bleiben, ob 
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fie dergleichen Eintragungen auf ihre Koften 
nachfuchen wollen, und deren Unterlaffung loll 
in keinem Fall den Verluft des wirklich beftehen- 
den Realrechts begründen können.

§• 59-
»a §. go. Wenn wüfte Feldmarken unter Landesherrli

cher Genehmigung wieder angebaut und mit Un- 
terthanen befetzt werden, fo folien wegen älterer 
Hütungs- oder andrer Anfprüche benachbarter 
Dorffchaften keine prozeffualifche Einleitungen 
itatt finden, in fo fern nicht dazu auf vorherige 
Anfrage die Landesherrliche Zuftimmung ertheilt 
worden.

§. 6o.
«<z§. no. Siehe die gefetzliche Beftimmung, mittelft 

welcher die durch Verträge oder Gewohnheiten 
nach dem Julianifchen Kalender angeordnete 
Hütungs - und Hebungs - Termiue auf die Jahres
tage des verbeftertenneu Gregorianifchen Kalen
ders verlegt werden, vom giften Auguft igoo.

§. 61.
ad 197. Freiholzdeputanten find fchuldig, da, wo ih

nen Torf gegeben werden kann, wenigftens die 
Hälfte in Torf, oder wenn fie dies nicht wollen, 
in Gelde nach der Forfttaxe zu nehmen, welches 
jedoch auf würkliche Holzungsberechtigte nicht 
auszudehnen ift.

Zum Theil 2. Titel 1.
§. 62.

ad $. 9, Ehen zwilchen dem einen Ehegatten und de
nen mit einem andern Vater oder Mutter, vor 
diefer erzeugten unehelichen Kindern des An
dern , gehören in der Regel zu den verbotenen.

In
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In aufserordentlichen Fällen mufs die Dispenfation 
beim Oberhaupte des Staats nachgefucht werden.

65.
Es macht dabei keinen Unterfchied; ob nurdrf§-,e* 

einer oder ob beide Theile der katholifchen Re
ligion zugethan find.

§. 64.
Sucht die nach dem Tode ihres Mannes ge-ttcI §•5Ö- 

fchwängerte Wittwe, welche ihren angeblichen 
Schwangerer vor Ablauf des iieunmonathlichen 
Zeitraums nach dem Tode ihres Mannes heira- 
then will, die Dispenfation nach, fo mufs ihr 
diefe unbedenklich ertheilt werden, in fo fern nur 
dem Kinde feine Gerechtfäme auf dem Fall Vor
behalten bleiben, wenn die Zeit der Geburt die 
Vermuthung gefetzlich begründen lolite, dais föl- 
ches in der durch den Tod getrennten Ehe er
zeugt feyn könnte, welchenfalls es von dem Er- 
melfen der vormundfchaftlichen Behörde abhän
gig bleibt, die dem Kinde vortheilhaftefie Vf ahi 
zu treffen.

65.
Siehe die Cirkular-Verordnung das Heirathen ad §• 34- 

der Offiziere und die Legitimation der uneheli
chen Kinder betreffend, vom ifien September 
1798-

66.
Eine Ausnahme von diefer Regel findet dann ad §. 37. 

fiatt, wenn das vormundfchaftliche Gericht die 
Verbindung, der grofsen Jugend des männlichen 
Curanden ungeachtet, für zuträglich hält, und 
die Braut und deren Vater lieh eine Verbindung 
gefallen lallen 5 welche nach dem Landrechte 
Theil 2. Tit. 1. 1002. innerhalb fechs Monaten

Erjl. Anh, ium all^erru Landr.

(i W ТЖІЙШ ji 
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nach zurückgelegtem achtzehnten Jahre wieder
rufen werden kann.

67.
ж. $. 9t. Wenn auch das Aufgebot nur ein oder zweimal 

erfolgt ift, fo ift demfelben doch die Verbindlich
keit eines förmlichen Ehegelöbnilfes beizulegen.

§• 63.
ad §. 144» Bei den neu angekommenen Koloniften, die

fich noch kein Jahr in den Königlichen Staaten 
aufgehalten haben, genüget der Eid, dais he 
noch unverehlicht find, und dafs ihnen auch kein 
fonitiges Ehehindernifs bekannt fey.

§• 69.
ad $. 145» Wieviel Zeit leit dem eigentlichen Etabliffe- 

ment verlaufen iit, kömmt hierbei in keine Be
trachtung.

§• lo

ad $. 146. Königliche Civiloffizianten müflen vor dem
Aufgebot und der Trauung nachweilen, dafs fie 
die zu ihrer Verheirathung erforderliche Erlaub
nils des ihnen vorgeletzten Chefs erhalten haben.

71,
cd §.153. Wenn der Bräutigam von der lutherifchen 

oder franzöfifchen Kirche die Dispenfation vom 
dreimaligen Aufgebot erhalten hat, fo bedarf es 
von Seiten der Braut keiner befondern Dispen
fation.

§. 7=-
Wegen Dispenfation beim Aufgebot eines mi- 

litairifchen Brautpaars, hat es bei den Vorfchrif- 
ten des Militair-Konfiftorialreglements fein Be
wenden.
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§• 73‘
Der Trauung unbefchadet bleiben der Ge-a¿§. 163. 

fchwächten die wegen Führung des N ahmens zu- 
geficherten Rechte dennoch vorbehalten.

§• 74.
Der Ausdruck ohne Unterfchied dera¿§. 31e. 

Zeit beziehet lieh nur auf den §. 112g. bis 1132.
Tit. 11. Th. 1. des Landrechts, aber nicht auf den 
§. 1133. eben dafelbfi, und es können daher die 
Gläubiger, auch die unter Eheleuten gemachten 
Gel'chenke nicht widerrufen, wofern fie früher 
als drei Jahre vor eröfneten Concurfe rechtsgül
tig erfolgt find.

§• 75-
An Orten wo keine rechtsverfiändige Aflifien- ad$. 343. 

ten zu haben find, können auch andre vernünf
tige, erfahrene und in den Gefchäften des bür
gerlichen Lebens nicht ungeübte Männer alsßei- 
itände der Ehefrauen in folchen Fällen zuge- 
lafl’en werden.

5. 76.
Die Confirmation und Bekanntmachung des ad§. 356. 

über die Gütergemeinfchaft gefchloilenen Ver
trags gehört vor den Richter desjenigen Bezirks 
innerhalb welchem die Verlobten nach gelchlof- 
fener Ehe ihren Wohnfitz nehmen.

§• 77-
Trauerreglement vom ^ten October 1797. ad §. 436.

§• 78-
Von diefer Beitimmung machtauch das unbe- ad §. 495. 

wegliche Vermögen der Eheleute keine Ausnah-
B 2
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me, ob diefes fidi gleich unter einer andern Ge
richtsbarkeit befindet.

§• 79«
a z $. 64!. Dem Vater, welcher fich nach dem Tode fei

ner Ehefrau mit feinen minorennen Kindern aus
einanderfetzt, kann das Eigenthum des auf feinen 
Nahmen eingetragenen Grundltücks gegen Ein- 
werfung feines Erwerbungspreifes in die zu thei- 
lende Maile unter dem auf das Grundftücks einzu
tragenden Vorbehalte, dafs bei einem hohem 
Verkauf diefes Grundftiicks das Mehrere der ge
mein! chaftli eben Maffe zuwachfe, ohne gericht
liche Abfehätzung oder Subhaitation uberlaffen 
werden.

§• 8o-
«i $. бдо. Die Ehefrau eines entwichenen Soldaten ifi 

fofort ohne Abwartung irgend einer Frift auf 
Trennung der Ehe anzutragen berechtigt. Wenn 
aber die Frau fich entfernt hat, fo foil nur in be- 
fondern Fällen, und bei obwaltenden vorzüg
lich dringenden Umftänden das Kriegskonfifto- 
rium von der Vorfchrift des allgemeinen Land
rechts zu dispenfiren, und den Scheidungspro- 
zefs noch vor dem Ablaufe der beftimmten Frifi 
zu veranlaifen berechtigt feyn.

§. 8b

ad $. 734. Wird nur auf Separation unter der auffchie- 
benden Bedingung einer verhoften Wiederaus- 
föhnung erkannt, fo ift dies fo zu betrachten als 
wenn auf eine Separation auf beitimmte Zeit er
kannt wäre, und kann daher vom Civilrichter in 
io fein die Handlungen der Eheleute nicht alle
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Wahrfcheinlichkeit einer Wie derausföhnung aus- 
fchliefsen, nur ein Interimiítikum regulirt werden.

§• 82-
Der gemeinfchaftliche Erwerb wird nach den $• 8и. 

Grundfätzen des §. §22. getheilt.

§• 83-
1) Der Betrag der für ein uneheliches Kind^S* ^7- 

zu bezahlenden Verpflegungs-und Erziehungs- 
kofien, welchen das Landrecht Theil 2. Tit. 2.
$. 626. 617. der richterlichen Beitimmung, nach 
Unterfchied der Fälle, überlalfen hat, wird, wenn 
der Vater ein gemeiner Soldat ilt, auf 16 Gr., 
wenn er ein Unteroffizier ift, auf 20 Gr,, bei Of
fiziers aber, nach Unterfchied des Ranges auf 
2 Rthlr. bis 4 Rthlr. monatlich fefigefetzt.

2) Für Tauf- Entbindungs- und Wochenko- 
fieu, foil einem Unteroffizier und gemeinen Sol
daten nicht mehr als 1 Rthlr. g Gr. bis 2 Rthlr. 
abgefordert werden.

3) Wegen der Alimente des Kindes foil von 
dem Tractement eines Unteroffiziers oder gemei
nen Soldaten kein Abzug fiatt finden. Wenn 
alfo ein lolcher Schwangerer aufser feinem Solde 
weiter kein Vermögen oder Erwerb hat, fo mufs 
inzwifchen die Mutter für die Ernährung des Kin
des forgen, und bis zu verb eiferte n Vermögens- 
umfiänden des unehelichen Vaters fich gedulden.

4) In Anfehung derjenigen Militairperfonen, 
welche folchergefialt von ihrem Solde keinen 
Abzug leiden dürfen, kann auch die 1032. bis 
1035. verordnete vorläufige Niederlegung der 
Tauf- Entbindungs- und Wochenkofien nicht 
fiatt finden.
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5) So wie es fich nach den Vorfchriften des 

Landrechts fchon von felbft verlieht, dais eine 
Frauensperfon, welche mit einem Offizier, Un
teroffizier oder gemeinen Soldaten in unerlaub
ten Umgang fich einläfst, und demfelben auch 
unter dem Verfprechen der Ehe, den Beifchlaf 
geftattet, auf die Entfchädigung, welche das Ge- 
fetz einer unter dem Verfprechen der Ehe ver
führten und gefchwängerten Perfon beftimmthat, 
niemals Anfpruch machen könne, fondern diele 
Art der Entfchädigung nur in dem einzigen Falle 
ftatt finde, wenn der Schwangerer den erforder
lichen Confens zur Heirath fchon erhalten hatte, 
und hiernächlt gleichwohl die Ehe mit der Ge- 
ichwängerten wirklich zu vollziehen fich weigert; 
lo foil auch die in dem §. 1072. verordnete min
dere Abfindung der Gefchwängerten gänzlich 
wegfallen, wenn der Schwangerer nur zu den 
Unteroffiziers oder gemeinen Soldaten gehört. 
In Anfehung der Oberoffiziers aber, welche eine 
unfchuldige Perfon durch allerlei Künfte, durch 
Vorfpiegelungen des fchon nachgefuchten und 
in kurzem zu erwartendem Confenfes u. f. w. zum 
Beiichlaf verleitet haben, loll es bei den Vor
fchriften des Landrechts §. 1077. 107$. und 1079. 
fein Bewenden haben.

84-
¿zíZ§.io3o, Stirbt das unehelige Kind zu einer Zeit, da 

ihm der Schwangerer Unterhalt zu geben ver
bunden geweien iit, fo mufs derfelbe die Begräb- 
nifskoften tragen, und die ausgelegten der Mut
ter erftatten.

§■ 85-
al Die Alimente wozu ein Deferteur feinem za- 
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rückgelafsenem unehelichen Kindje rechtlich ver
pflichtet ilt, müllen eben fo wie bei ehligen von 
dem der Invalidenkaffe anheim fallenden Vermö
gen gleich andern rechtmäfsigen Schulden abge
zogen, oder darin ficher geftellt werden.

Zum Theil 2. Titel 2.

§. 86.
a) Unter Amt iit eine folche Bedienung zu«¿§- 180* 

verliehen, vermöge deren der Beamte Gelder 
oder andre Vermögensfiücke des Fifci oder einer 
andern privilegirten öffentlichen Anfialt zur Ad- 
minifiration oder Aufbewahrung überkömmt.

§• 87-
h) Diefe gefetzliche Vorfchriften find ;keines- 

weges auf andre die ohne Caflenbediente und Ad- 
miniftratores zu feyn, Gelder des Fifkus oder 
einer andern privilegirten Anfialt in die Hände 
bekommen können, zu extendiren.

§• 88-
c) Es bedarf der gefetzlichen Sicherfiellung 

nicht, einmal, wenn die Mutter den Vater durch 
ein Tefiamentvon derfelben beireit, anderntheils, 
wenn der Fifkus durch eine von dem Vater be- 
ftimmt geleifiete Caution, aus dem vorher mit 
diefem fiatt gefundenen Verhäkniffen heraustritt.

§• 89-
So lange der Vater nicht wiederheirathet ge- 187« 

nügt es, wenn in der Befiätigung des Aus ¿man- 
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derfetzungsrezeffes, oder in dem Atteft darüber 
ausdrücklich, notirt wird, dafs der Vater für ¡das 
Vermögen der Kinder noch keine Sicherheit be
iteilt hat; der Geiftliche, welcher eine folche 
Ehe durch Proclamation und Trauung vollziehn 
foli, ift fchuldig dem vormundfchaftlichen¡Ge
richte davon in Zeiten Anzeige zu machen.

§• 90.
«a? §. an. Ein Offizier wird durch Erlangung der Majo- 

rennität von der väterlichen Gewalt nur alsdann 
befreit, wenn er zu einem folchen Poften ayan- 
cirt, in welchem er der väterlichen Hülfe zu fei
nem Unterhalt nicht mehr bedarf; welches in dem 
Fall angenommen werden foli, da er entweder 
eine Compagnie oder Esquadron erhält, oder 
doch zum Rittmeifteroder Capitain ernannt wird, 
und das mit diefer Charge verknüpfte Gehalt zu 
geniefsen hat.

§• 91-
816. Diefe gefetzliche Vorfchriftfindet bei derEnt- 

lafsung von Töchtern keine analogifche Anwen
dung.

§• 92-
«d § 457- Auf einen den Kindern aus dem Vermögen 

4б°' fchuldig befundener Ehegatten auszufetzenden 
Pflichttheil foil nur alsdann erkannt werden, 
wenn der unschuldige Theil oder der den Kin
dern zu befteilende Vormund ausdrücklich dar
auf anträgt, und behauptet, auch im Leugnungs
fall befch einigt, dafs der fchuldige Ehegatte fich 
der Verfch wen dung des Vermögens verdächtig 
gemacht hat.
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Dieter Antrag kann auch nach ' rechtskräftig 

getrennter Ehe nachgeholt werden, wenn ein 
für den fchuldigen Theil erklärter Ehegatte über
führt wird, dais er fein Vermögen zu verfchwen- 
den anfange. Wird dies erwiefen, io wird bei 
Berechnung des Pflichttheils lowohl in Anfehung 
des Betrags des Vermögens als in Anfehung der 
Zahl der Kinder auf den Zeitpunkt gefehen, wo 
die Verurtheilung des fchuldigen Ehegatten zur 
Ausfetzung des Pflichttheils der Kinder vom Rich
ter durch ein deshalb abzufaffendes Erkenntnifs 
nachgeholt wird.

§• 93-
Der Sicherfiellungbedarf es nicht mehr, wenn §• 4io. 

die gefchiedenen Eheleute einander wieder hei- 
rathen.

§• 94-
Alle aufser der Ehe erzeugten Kinder folien ad §, 59b 

von jetzt an nie auf den Namen ihrer Väter, fon
dera auf den ihrer Mutter (ohne jedoch wenn 
letztere von Adel find, dem Stande derfelben zu 
folgen) getauft werden, und den Namen der 
Mütter auch dann beibehalten, wenn ihnen die
jenige Legitimation ertheilt wird, welche} blos 
das belfere Fortkommen im bürgerlichen Leben 
bei Zünften, Handwerken und Gewerben, und 
die Ausfchliefsung des Vorwurfs der unehelichen 
Geburt zum Zwecke hat.

$• 96-
Steht die Mutter noch unter väterlicher Ge- ad §. бц 

walt, io ifi es hinlänglich, wenn der mütterliche 
Grofsvater au!gefordert wird, für das Beite fei
nes unehlichen Enkels zu forgen,
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§. 96.

*</§.639. Unehliche Söhne der Kanton- und Dienít- 
б4°‘ pflichtigen Soldaten, wenn die Mutter an einem 

kantonfreien Ort gehört, lind als Soldaten Söhne 
dem Regiment oder Bataillon zu welchem ¡der 
Vater gehört, obligat, und hängt die Wahl der 
Lebensart eines folchen unehlichen Sohnes, wenn 
er zum Dienft und zur Einftellung tüchtig ift, von 
dem Regiment oder Bataillon ab.

§• 97-
«¿§.652. Doch gebührendem unehligen Kinde nicht 

zu gleicher Zeit gefetzliche oder verfprochene 
Alimente, vielmehr fleht ihm nur zu die gedach
ten Alimente oder den fechflen Theil des bí ach
ia і les zu wählen.

§• 98-

ad §. G54. Von diefer gefetzlichen Vorfchrift findet felbft
denn keine Ausnahme ftatt, wenn der Vater vor 
der Geburt des Kindes verftorben, und damals 
die Schwangerfchaft der Mutter weder ihm noch 
der Mutter lelbft bekannt gewefen ift, oder auch 
andre Umftände vorgewaltet haben, um deren 
Willen weder das Anerkenntnifs des Vaters noch 
der Vorbehalt des Erbrechts der Kinder in einem 
rechtskräftigem Erkenntnifs möglicherweife hat 
erfolgen können.

§• 99-
ad §. 656. Heirathet jemand eineFrauensperlbn, -welche 

uneheliche Kinder hat, ohne vor der Heirath 
auf ? bfindung und Abgüterung des unehelichen 
Kindes zubeftehen, fo erbt im Falle der Güter- 
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gemeinfchaft das uneheliche Kind die der Mutter 
zultehende Hälfte des gemeinlchaftlichen Vermo
gens mit den ehlichen Kindern zu gleichen 
Th eilen.

100.
Einer Berichts-Erhaltung an das Lehnsde- ad §. 667. 

parlement zum Immediatvortrag bedarf es nur 
in den Fällen:

i)wenn der Adoptirende von Adel und der 
Adoptirte von bürgerlicher Herkunft ih,

2) wenn mit der Adoption zugleich die Annah
me und Führung eines adlichen Namens 
und Wapens verbunden feyn foli.

§. 101.
Es foli daher die Extradition des Vermögens ad §. 694. 

an den adoptirten Sohn auf den Grund der Ent
ladung deffelben aus der väterlichen Gewalt von 
Seiten des adoptirenden Vaters allein nicht er
folgen, Vielmehrbedarfes der Ausfertigung der 
Majorennitätserklärung Behufs des Etabliilements 
des Sohnes, nach Anleitung des Landrechts 
Theil 2. Tit. ig. §. 807.

102.
Die Befugnifs die gefetzlichen Behimmungen 703. 

in dem Adoptions-Vertrage anders feftzufetzen, 
kann auf die Vorfchriften der $. §. 6g4. und 6gg. 
nicht gedeutet werden, da diele landesherrliche 
Rechte behimman, worüber durch Privatver
träge nicht disponirt werden darf.

§. 103.
Die Einkindfchaft ih auch in der dritten und ad %. 719.
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folgenden Ehe zu verltatten mit der Einfchrän- 
kung, dais in jeglichem Fall nur die Verletzung 
des Pflichttheils der Nachkinder fowohl als der 
Vorkinder bei Errichtung der Einkindfchaft ver
hütet wird.

104.
«d $. 754. Den Pflegeeltern gebührt die Befugnifs die 

Religion zu beftimmen, in welcher die von ihnen 
angenommenen Kinder bis zum zurückgelegten 
i4ten Jahre ihres Alters erzogen werden folien, 
wenn gleich die leiblichen Eltern des angenom
menen Kindes einem andern Glaub ensbekennt- 
niffe zugethan gewefen.

Zum Theil 2. Titel 7.

§. 105.
«d §. »89. Die Ertheilung der Stockfchläge ift gefetzwi- 

drig. Dagegen aber der Gebrauch einer leder
nen Peitfche erlaubt, mit welcher auf den Rücken 
über die Kleider eine mäfsige Anzahl von Hie
ben gegeben werden kann.

§. 106.
*d $. 980. Es ift jedoch auch die Subhaitation bei unter- 

thänigen eigenthümlichen Bauergütern unter 
eben den Umftänden wie bei andern Grunditük- 
ken für eine gefetzmäfsige Art der Auseinander- 
fetzung unter Miterben zu achten, jedoch die 
nach Vorschrift des §. igi. und 282. aufgenom
mene Taxe dabei zum Grunde zu legen.

Die Grundherrfchaften können dem Meistbie
tenden den Confens zurUebernehmung des Guts 



Thèil 2. Titel 8- 29
aus eben den Gründen verfagen, aus welchen fie 
denfelben bei Veräufserungen überhaupt nach 
der geietzlichen Vorfchrift §. 259. 260/zu ver
weigern berechtigt find.

Ein die Taxe erheblich übërfteigendes Gebot 
ift jedoch nur dann für eine folche rechtmäfsige 
Verweigerungsuriach zu achten,, wenn der Lici
tan! nicht nachweifen kann, dafs er fein Gebot 
fo weit es die Hälfte derTaxe überfteigt, aus eige
nen Mitteln zu erfüllen im Stande ift.

Sollte über die nach dielen Grundfätzen zu 
beurtheilende ßefitzfähigkeit des Licitanten ein 
Streit entftehn, welcher nicht lofort nach den 
Vorfchriften der allgemeinen Gerichtsordnung 
Tit. 52. 42. 44. abgemacht werden kann, io
findet darüber rechtliches Gehör itatt, und der 
Zufchlag mufs bis zur erfolgten rechtskräftigen 
Enticheidung ausgeletzt bleiben.

Kann aus einer und der andern Urfach der 
Zufchlag an den Meiftbietenden nicht erfolgen, 
fo hängt es alsdann von den theilenden Erben ab, 
in wie fern fie eine neue Licitation nachfuchen, 
und auf dielem Wege die Ausmittelung eines ih
nen annehmlichen und zugleich befitzfähigen 
Käufers abwarten, odereine andere gefetzliche 
Art der Theilung w ählen wollen.

Zum Theil 2. Titel 8»

§. 107.
Auch in Anfehung der Qualification zürn Bür- ad §. 16. 

ger- und Meifterrechte hat die in Gemäfsheit des 
$. 216. Tit. 2. P. 2. des allgemeinen Landrechts 
gehörig verlautbarte Erklärung des Vaters gleiche 
Würkung mit der Majorennitätserklärung.
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§• юз-

«rf §. 151. Betrift der Gegenftand eines Prozeftes Käm
merei-Vermögen, fo ift die Genehmigung der 
vorgefetzten Krieges- und Domainen-Kammer 
zur Aufteilung der Klage oder Erklärung darüber 
dergeftalt welentlich erforderlich, dafs der Man
gel derfelben eine Nullität des ganzen Verfah
rens bewirkt.

§• 109.
aiZ§. 456. Siehe Apothekerordnung vom i2ten October 

1801.

§. 110.
ad. §. 71g. Ordentlich recipirte Buchhändler find wech- 

felfähig.

$• 111-
ad $. 7s6. Dies ift auch der Fall bei den Befitzern der

jenigen Erbzins- und Erbpachtsgüter, welche 
mit eigener Gerichtsbarkeit verfehen, und als 
für lieh Behebende Befitzungen unter einen be- 
fondern Namen im Hypothekenbuch eingetragen 
worden find.

§. 112.
ad §. 731. Perfonen, denen das Gefetz felbft die Wech- 

felfähigkeit in gewillen Fällen beigelegt hat, kön
nen zum Wechfelausftellen auch in andern und 
melirern Fällen autorifirt werden.

§• ИЗ-
«c/§-833. Ein wechlelfähiger Indoflant, welcher wil

lentlich einen von einem nicht Wechlellähigen 
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ausgefiellten Wechfel indoffirt, bleibt dem Iii- 
doflatario wechlelmäfsig verhaftet, wenn gleich 
diefer leine Anfprüche nicht gegen den erlten 
Ausfteller zur Verlallzeit des Wechfels vorher 
geltend gemacht hat.

§• 114-
Wenn auch der Wechfel früher proteftiret ad §• 903. 

wurde, als die Zahlungszeit eintrat: fo lauft doch 
die Verjährung des Wechfels erft von dem Tage 
an, welcher zur Bezahlung derfelben beftimmt 
war. Ift aber der Wechfel deswegen proteftiret 
worden, weil die Acceptation delielben fchlech- 
terdings und unbedingt vertaget wurde, fo nimmt 
die Verjährungsfrift der Wechfelkralt mit dem 
Tage der eingelegten Protefiation ihren Anfang.

§. 115.

Die Liquidation einer Wechfelforderung im«^§ 908. 
Concurfe vor Ablauf der einjährigen trift, er
hält zwar dem Liquidanten die Rechte der tten 
Clalïe, aber nicht die Befugnifs den Wechfel- 
Schuldner für feine Perfon wechlelmäfsig zu be
langen.

§. 116.
Es ift nicht nöthig, dafs auch die Infinuation «d. §. 909. 

der Klage während des Lautes des privilegirten 
Jahres erfolge.

§• ll7-
Diejenigen Gläubiger, welche nach der Ge-a</§. 936. 

richtsordnung die Clafiification in hiefigen Lan
den verlangen können, find wegen eines nach 
hiefigen Landesgeietzen verjährten Wechfels zur
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?ten Claife zu verweilen, wenn gleich derselbe 
auswärts ausgeltellt worden, und der Schuldner 
Uch dem auswärtigen Wechfelrecht unterworfen 
hat, nach welchem eine längere Verjährungs- 
frilt Itatt findet.

Zum Theil 2. Titel g.

§. ufi-
«с/ §. ij. Kein Unterthan dés Staats foli ohne Erlaub- 

nifs des Landesherrn Ständeserhöhungen bei 
fremden Staaten fuchen, oder von ihnen an
nehmen; darf daher auch, wenn ihm folche 
etwa aus eigener Bewegung von felbigen verlie
hen werden, diefer Ständeserhöhungen fich 
nicht bedienen.

119.
ad §. 61. Iñ die Concelfion unbedingt dahin ertheilt: 

6i* dafs der bürgerliche Impetrant das adliche Gut 
ankaufen und eigenthümlich befitzen könne, fo 
lieht ihm frei, ohne neuen Confens ein folches 
Gut durch ein Teftament, oder ohne dalfelbe 
auf feine Erben zu bringen.

§. 120.

95- Den Landes-Collegiis lieht nicht die ßefug-
nifs zu, die in dem angezeigten Fall wegen des 
Adels geführte Nachweifung für hinreichend zu 
erklären, und auf deren Grund die nachluchende 
Familie zu auctorifiren, dais fie fich des Adels 
wiederum bedienen könne ; vielmehr bleibt dies 
der nähern Beurtheilung des Lehns departements 
vorbehalten.

Zum
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Zum Theil 2» Titel io.

§. 121.

Wenn beurlaubte Soldaten lich im Gefinde- «d $• 9« 
dienlt itrafbare Vergehungen zu Schulden kom
men laffen, fo gebühret die Beltimmung dér 
Strafe den Militairgerichten.

122.
a) Verabfchiedete Offiziere, welche Penfion ad §. 65, 

oder Wartegeld haben, find der Militair-Juris- 
dikzion unterworfen.

§. 125.
b) In Confifìorialfachen bleiben alle penfiö- 

nirte und auf Wartegeld gefetzte Offiziere ohne 
Unterfchied oder Einfchränkung dem Krieges- 
Confiltorio in eriter Inltanz unterworfen.

§♦ 124.
Königliche Offizianten, welche ein fremdes al§, 93- 

Bad betuchen wollen, müllen durch ein medizi- 
nilches Atteft befcheinigen lallen, dais das fremde 
'Bad zur Wiederhertiellung ihrer Gefundheit 
nothwendig, auch kein einheimilches eben fo 
gelchickt dazu ley.

Zum Theil 2. Titel n.

§. 125.
Wenn einer Kirche oder anderen frommen ad§. 197 

A nitalt, ein Gefchenk oder Vermächtnifs zuge
wendet wird, fo lind die Vorlteher in allen Fal-

T-rjt. Anh. zum alłgem. Landr. C
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len fchuldig, der geiftlichen vorgeietzten Behör
de Anzeige davon zu machen. Beträgt das Quan
tum nur 500 Rthlr. oder weniger, fo mufs die 
Beitätigung darüber fofort ohne weitere Rück
frage ausgefertigt werden; aufser diefen Fällen 
aber muls darüber an das GeiitlicheDepartement 
berichtet, und in keinem Fall die Schenkung 
oder das Vermächtnifs ohne vorgängige Immé
diat-Anfrage abgewiefen werden.

§♦ 126.
sw Bei Veräufserung unbeweglicher Grunditücke

und anderer geiftlichen Stiftungen, fo wie bei 
Erb - und Zeitverpachtungen, letztere über fechs 
Jahre, foil zwar in der Regel eine freiwillige Sub- 
haftation veranlafst werden, es foil jedoch von 
dem Ermeffen der geiftlichen Obern abhängen, 
ob nach aufgenommener gerichtlichen Taxe, 
nach dem Gutachten der Untergerichte, Infpecto- 
ren und Prediger, die Subhaltation noch erfor
derlich fey, und deren Unterlaifung foil keine 
Ungültigkeit nach fleh ziehen.

§• ia7-
$751 Auch beim unterthänigen Gelinde findet keine

Ausnahme ftatt.

§• i»8-
«d §. 83g; Sie können daher die geiftlichen Handlungen 

auch von einem Geiftlichen einer andern Reli
gionspartei verrichten lallen.

§• 129.
«d §. 355» Auch Wittwen und unverheiratheten Frauen

zimmern ift hierbei unter der gedachten Ein-
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Schränkung die Concurrenz durch qualificate 
Stellvertreter nicht zu verlagen.

$• 130.
Es macht keinen Unterschied, ob nur einer <^5 44». 

oder ob beide Theile der katholischen Religion 443' 
zugethan find.

$• 131.
Kinder chrifilicher Eltern folien längfienstttI $ 446. 

fechs Wochen nach der Geburt getauft werden.

Zum Theil 2. Titel І2.

§• 132-
Sobald jemand an dem Ort, wo die Univer- «d $• 76. 

fität ihren Sitz hat, Studirenswegen eintrift, ift 
er verpflichtet, fich immatrikuliren zu laifen. 
Wer dies über acht Tage verlchiebt; mufs die 
Gebühren doppelt entrichten.

Auch folien die Vergehungen derer, welche 
noch nicht eingefchrieben find, eben fo wie die 
der andern Studierenden von den akademischen 
Gerichten geahndet werden;

Auch die Führer und Begleiter der Studie
renden, wie auch ihre Bedienten müßen als Per- 
fonen, welche unter akädemifchen Gerichts- 
zwange flehen, immatrikulirt werden.

W er von derfelben oder von einer andern 
Univerfität relegirt worden, kann ohne vorgän
gige Genehmigung der den Univerfitäten Vorge
setzten Behörden nicht unter die Studierenden 
aufgenommen werden.

С г
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§• 133-
«d §.78. Inländer müffen entweder ein auf ein vor

gängiges Examen lieh gründendes Zeugnifs, 
in Rückficht auf ihre Reife zu den akademifchen 
Studien, von der von ihnen beluchten öffentli
chen Schule mitbringen, oder falls fie durch Pri
vatunterricht zur Univerfität vorbereitet worden, 
oder auch auf der von ihnen bisher beluchten 
Schule wegen befonderer Umftände nicht ge
prüft worden, (worüber alsdenn eine Befcheini- 
gung beizubringen iff, ohne welche fie die Ma
trikel nicht erhalten können) auf der Univerfität 
felblt von der dazu verordneten Commiffion bin
nen der erlten Woche nach ihrer Ankunft noch 
vor der Immatriculation geprüft werden.

Wer mit dem Zeugniffe der Unreife die Uni
verfität bezieht, kann auf keine Beneficien An- 
fprüche machen. Ausländer find von dieier Prü
fung ausgenommen.

§• 134’
«d §. 79; Ob der Student bei der vorgefchriebenen 

Prüfung reif oder unreif zu den akademifchen 
Studien befunden worden, mufs in dem bei 
dem Abgänge von der Univerfität einzuholenden 
Fakultätszeugnifs bemerkt werden. Doch fteht 
es dem Abgehenden der ehedem für unreif er
klärt worden frei, auf eine Prüfung der Fakul
tät, zu welcher er gehört anzutragen, als in 
welchem Fall nur allein der Ausfall dieier letz
ten Prüfung in dem Fakukätszeugnilie bemerkt 
wird.
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§• 135-

Wer unter dem Namen eines Studenten" al- ad $. 53. 
lein feinen Vergnügungen nachgeht, und weder 
die Collegia befucht, noch fonft gelehrte oder 
doch dem Zweck der Univerfität angemeifene 
Gefchäfte treibt, foil auf der Univerfität nicht 
gelitten werden.

§• 136.

So weit die akademifchen Vorrechte und Ge- ad $• 84« 
fetze keine Ausnahme machen, find die Studen
ten auf den Königlichen Univerfitäten gleich an
dern Unterthanen alle Gefetze des Staats zu 
beobachten fchuldig, doch werden fie in Ab
ficht auf die aus allgemeinen gefellfchaftlichen, 
oder aus Familienverhältnilfen entfpringenden 
perfönlichen Rechte, befonders in Anfehung der 
Grofsjährigkeit und wegen des Erbrechts auf ih
ren Nachlafs, nach den Gefetzen ihrer Heimath 
beurtheilt, wofern fie nicht den Vorfatz, auf 
der Akademie ihren beftändigen Wohnfitz zu 
nehmen, ausdrücklich oder ftillfchweigend er
klärt haben.

Auch bei Criminalfallen, befonders in Anfe
hung der Duelle find die Studenten den allge
meinen Landesgefetzen unterworfen, und es 
wird deshalb ausdrücklich auf das allgemeine 
Landrecht verwiefen , doch foil kein Arzt oder 
Wundarzt verpflichtet feyn, der Obrigkeit von 
einem vorgefallenen, zum Behuf der Cur, zu 
feinerKenntnifs gekommenen Duell, Kenntnifs 
zu geben, vielmehr in folchem Pall ein gewif- 
fenhaftes Stillfchw eigen beobachten, bis dafc
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¿ie Obrigkeit, wenn fie durch andere Mittel die 
That entdeckt, deren Vernehmung darüber ver- 
anlaffet.

Aff-
$• *37t

<*¿5- 85° 1) Studierende muffen fich in jeder Hinficht
anfiändiger Sitten befleifsigen. Sittenlofigkeit 
und Unanfiändigkeiten, befonders auch in Anle
itung der Kleidung, werden das erftemal mit 
ernfilichem Verweis, im Wiederholungsfälle mit 
Karzer und Verluft der bisher genoffenen Wohl- 
thaten, und, wenn auch dadurch die Befferung 
nicht bewirkt wird, mit Entfernung von der Uni
versität beitraft.

2) Das Baden und Schwimmen darf bei Ver
meidung einer achttägigen Karzerftrafe nicht an
ders als an den dazu von der Polizei ficher be
fundenen Orten gefchehn.

3) Wer das Hausrecht verletzt, oder fich in 
Oerter und Verfammlungen, welche nur für ge- 
wiffe Perfonen beftimmt find, namentlich bei 
Hochzeiten eindrängt, hat dreitägige Karzer
ftrafe, und, im Fall dabei begangener Ausfchwei- 
fungen, noch härtere Ahndung zu erwarten. 
Gleiche Strafe trift diejenigen, welche bei Schul
prüfungen des Orts Lärm erregen, und fie durch 
Unfug ftöhren.

4) Wer auf öffentlichen Plätzen und Strafsen 
in Maske oder fonft verkleidet erfcheint, hat eine 
dreitägige Karzerftrafe verwirkt, und werden 

- hiermit alle Schlittenfahrten in Maske bei glei
cher Strafe ernftlich verboten.
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5) Noch härtere Strafe trift den, welcher 

liederliche Hauler befucht, oder lieh eines ver
dächtigen Umgangs mit liederlichen Weibsbil
dern fchuldig macht.

6) Aufser dem Fall einer Reife, wohin blofse 
Spazierfahrten und Spazierritte nicht zu rechnen 
find, folien Studenten keine Waffen oder andre 
gefährliche Werkzeuge bei fieli tragen.

7) Gefährliche Rappiere, befonders die nicht 
mit Leder überzogenen Haurappiere, folien nicht 
gelitten, fondern da, wo fie lich befinden, weg- 
genommen, und diejenigen, welche fie bei fich 
haben, und fonfi davon Gebrauch machen, mit 
acht tägiger Karzerfirafe belegt werden.

g) Die Studierenden müffen die Accife und 
Zoll- wie auch die Polizeigefetze des Orts, bei 
Vermeidung der darin befiimmten Strafe, genau 
beobachten, befonders muffen fie fich des fchnel- 
len Fahrens und Reitens in den Städten, auf den 
Brücken, oder wo fonfi ein Schade zu beforgen 
ifi, enthalten.

Auch müffen fie zur Verhütung des Feuer- 
fchadens die vorgefchriebene Vorficht gebrau
chen; befonders durch Vermeidung des Schie- 
fsens, der Feuerwerke, und des Tabacksrau- 
chens an Orten, wo leicht Schaden zu beforgen 
ifi; z. B. in der Nähe von Gebäuden, und andern 
leicht entzündbaren Gegenfiänden, vornämlich 
auf den Strafsen, es fey in Städten, oder Dörfern 
und Wäldern, wie auch innerhalb der Gebäu
de in der Nähe der Betten, auf Böden oder in 
Ställen.
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g) Studenten, welche fich zur Zeit eines Tu

mults oder in gröiserer Zahl nach Mitternacht 
auf der Strafse finden laffen, haben die Vermu- 
thung böfer Abficht, oder eines liederlichen Le
benswandels wider fich; auch mufs niemand 
nach io Uhr Abends fich in einem Wirthshaufe 
antreffen laflen.

io) Wer andre zum tumultuiren oder zu an- 
demi Unfug auffordert oder anreizt, oder fich 
bei einem Tumult als Anführer brauchen läfst, 
wird, wofern nicht durch den Tumult noch eine 
härtere Strafe verwirkt worden, wenigftens mit 
der Relegazion befiraft. Alle Theilnehmer an 
einem Tumult haben nach dem Verhältnifs, wie 
fie dabei mitgewirkt, entweder Relegazion oder 
das Confilium abeundi oder angemeflene Karzer- 
ftrafe zu erwarten.

11) Oeffentliche Aufzüge, mit oder ohne Mu- 
fik zu Wagen, zu Pferde oder zu Fufs, dürfen 
von Studenten ohne befondere Erlaubnifs der 
äkademifchen Obrigkeit, bei Vermeidung dreitä
giger Karzerfirafe , nicht unternommen werden. 
Gleiche Bewandnifs hat es mit den Verfammlun- 
gen auf öffentlichen Plätzen und Strafsen, wenn 
fie nicht nach vorgängiger Warnung der akade- 
mifchen Obrigkeit und ihrer Diener, oder der 
Wache, wiederauseinander gehen. Auch das 
Einholen neuer Ankömmlinge, und die Abnöthi- 
gimg eines Schmaufes, und anderer unnöthiger 
Ausgaben, wird aufs ernftlichfie verboten, und 
jede ßefchimpfung und Kränkung derfelben ver- 
ichuldet nachdrückliche Beitrafung.

із) Dauernde Gefellfchaften und Verbin
dungen zu einem befiimmten Zwecke können 
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nicht ohne Vorwiffên der akademifchen Obrig
keit errichtet werden, und haben ohne deren 
Erlaubnifs die Vermuthung einer gefetzwidrigen 
Abficht wider lieh. Sobald aber eine mit Vor- 
wilien der Obrigkeit beliebende Gefellfchaft, auf 
irgend eine Art andre zum Eintritt oder zum Be
harren in ihr nöthigen wollte, foil die Gefell
fchaft nicht länger geduldet werden. Auch find 
alle diejenigen itrafbar, welche andre zu Collek- 
ten nöthigen, befonders werden alle Orden und 
Landsmannfchaften bei Strafe einer immerwäh
renden Relegazion von allen Univerfitäten inden 
Königlichen Landen hiermit ernfilich unterfagt, 
wie denn auch durch neuerliche Reichstags- 
fchlüfie die Veranftaltung getroffen worden, dafs 
diejenigen, welehe deswegen relegirt werden 
auf keiner Univerfität in Deutfchland wieder auf
genommen werden.

15) Hohe und alle Hafardfpiele find uner
laubt. Welches S'piel für hoch zu achten, bleibt 
der Beurtheilungder akademifchen Gerichte vor
behalten. Wer das erfiemal eines zu hohen 
Spiels fchuldig befunden wird, mufs ernfilich ge
warnt, im Wiederholungsfall aber mit dreitägi
ger Karzerfirafe belegt werden. Gleiche Strafe 
hat der zu erwarten, welcher,’ ob fchon das er
ftemal, lieh auf Hafardfpiele einläfst. Wer Bank 
macht, hat vierzehntägige Karzerfirafe verwirkt. 
Verdoppelung der Strafe tritt im Wiederholungs
fall ein. Wer aus dem Spiele ein Gewerbe macht, 
erhält das Confilium abeundi, und hat wenn er 
des Betrugs überführt wird, fchimpfliche Rele
gazion zu erwarten.

Aller Gewinn aus unerlaubtem Spiel fällt 
der Armenkaife zu. Auch aus erlaubtem Spiel, 
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und wegen deffen, was dazu geliehen worden, 
findet keine Klage ftatt.

Hat ein Student den andern zu Hafardfpie- 
len Geld geliehen, fo wird er wie ein Spieler 
beftraft.

14) Des lauten Gefanges, des Knallens mit 
Peitfchen, und des die Ruhe und gute Ordnung 
Hörenden Getöfes, müllen fich die Studenten zu 
jeder Zeit, befonders in der Nacht, und zur 
Zeit des Gottesdienftes enthalten, oder vier und 
zw'anzigftündige bis dreitägige Karzerfirafe ge
wärtigen. Wer den öffentlichen Gottesdienft 
auf irgend eine Art ftört, wird nach den Landes
geietzen beitraft.

15) Beleidigungen, der zur Erhaltung {der 
öffentlichen Ruhe und Ordnung befiimmtenPer
lernen, belonders der Pedelle, wie auch der mi- 
litairifchen, Bürger und Schaarwache und der 
Nachtwächter, ziehen langwierige Karzer und 
nach Bewandnifs der Umitände, felbft Feitungs- 
ftrafe nach fich.

16) Wer die akademifche Obrigkeit felbfi, 
oder einzelne öffentliche Lehrer gröblich belei
digt, wird nach ausgefiandener Gefängnifsfirafe 
relegirt, oder hat, nach Beichaffenheit der Um
itände noch härtere Strafe, dem peinlichen 
Rechte gemäfs zu erwarten. Wer in einem Col
legium oder bei einer öffentlichen Rede, Dispu
tation oder Promotion durch unanfiändiges Po
chen, Scharren, Lachen, oder auf andre Weife 
abfichtlich Unruhe erregt, foil nach Befchaffen- 
heit der Umitände, mit Karzer, oder wohl gar 
mit Relegazion befiraft wrerden.



Theil 2. Titel 12. 43
17) Wenn Studierende etwas bei der aka- 

demifchen Obrigkeit nachfuchen, fo mufs dies 
mit Bescheidenheit, und nicht Haufenweife ge- 
fchehen. Verletzung diefes Gefetzes zieht ver- 
hältnilsmäfsige Karzeritrafe, und im Fall ei
nes dabei gebrauchten Ungeftüms, Relegazion 
nach fich.

18) Wer den ihm auferlegten weiten Arreit 
bricht, wird fofort ins Gefängnifs gebracht; und 
wer dies ohne Erlaubnifs derakademifchen Obrig
keit verläfst, hat eine vierzehntägige Karzeritrafe 
verwirkt.

§• «38-

Hievon findet eine Ausnahme dann itatt: 87.

1) wenn die Karzeritrafe bekanntlich unflei- 
fsige Studenten trift.

2) wenn der Student ohne dies fchon wäh
rend der Unterfuchung im Gefängnifs ge- 
feffen, oder aus Furcht vor der Verhaft- 
nehmung fich während der Zeit, da die 
Vorlefungen gehalten werden, in oder 
aufser dem Bezirk der Univerfität verbor
gen gehalten hat.

3) wenn auf eine längere als vierwöchentliche 
Karzeritrafe erkannt worden.

§• >39-

Bei jedem Confilio abeundi mufs ein gleiches ad $. go. 
gefchehn; auch mufs von jeder Relegazion jeder
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andern Königlichen Preufsifchen Unrverfität 
Nachricht gegeben werden.

§. 140.

aá § 94- Grobe und wiederholte Ausfchweifungen 
oder anhaltender Unfleifs eines Benefiziaten Tol
len den Kollatoren zur Entziehung der genoffe- 
nen Vortheile angezeigt werden.

§• Ці-

ad. §. wo- Die Honoraria für die Collegia muffen zur 
10 ' Hälfte von den Studierenden vorausbezahlt, die 

andere Hälfte aber in der Mitte des halben Jah
res zu Johannis und Neujahr entrichtet wer
den. In Fällen wo Lehrer bei dem, durch ein 
gerichtliches Attelt von der Obrigkeit des Ge
burtsorts befcheinigtem Unvermögen eines Stu
dierenden genöthigt find, ihm die Honoraria 
für die Collegia lo lange zu ftunden bis er durch 
Beförderung zu einem öffentlichem Amt, oder 
durch fonftige Verbefferung feiner Vermögens- 
umftände in den Stand gekommen, dieselben zu 
bezahlen, verbleibet ihnen bis dahin ihr An
spruch an fplchen ungekränkt. Sie müffen aber 
dafür beforgt feyn, dafs beim Abgang des Stu
dierenden der Betrag der Schuld gleich an
dern von dem akademischen Gericht regiitrirt, 
und zugleich in dem akademifchen Zeugnils no- 
tirt wird.

2) Repetenten, welche die von andern ge
haltenen Vorlelungen in dem Zeitraupi, in wel
chem fie gehört worden, mit den Studieren
den wiederholen, haben in Anfehung des Ho- 
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riorarii mit den akademifchen Lehrern gleiche 
Rechte, wegen andrer Privathunden aber, lind 
lie den Sprach- und Exerzitienmeifiern gleich 
zu achten.

3) Der bisher gefiattete Kredit von 25 Rthlr. 
bei Kaufleuten, welche Materialien zur Kleidung 
liefern, wird wegen des Milsbrauchs, dais diefe 
Materialien häutig verkauft oder verletzt wer
den, ganz aufgehoben; dagegen den Schnei
dern in dem Betracht, dafs ein angemeffenes fer
tig gemachtes Kleid weniger Gelegenheit zum 
Mifsbrauch giebt, bis auf 25 Rthlr. inclufive der 
Materialien zu kreditiren nach gela fíen. Buch
händler, Schumacher, Aufwärter und Aufwär
terinnen können nur auf 10 Rthlr., Buchbinder 
nur auf 3 Rthlr. Kredit geben, und zwar nicht 
über ein Vierteljahr.

4) Kofigeld, Wafch, Frifeur und Barbier
lohn, Stubenmiethe, Bettzins, Aufwartung, Arz
neien und Arztlohn, auch was für den Unter
richt in Sprachen und Leibesübungen zu bezah
len ifi, folien ebenfalls nicht über ein Viertel
jahrgeborgt werden.

5) Alle diefe von 1 bis 4 gültige Schulden be
halten das Vorrecht gefetzlicher Schulden, nur 
wenn fie nach dem Ablauf des Vierteljahrs, in 
welchem fie kontrahirt find , in dem unmittelbar 
darauf folgenden Vierteljahre eingeklagt werden.

6) Wenn alfo ein folcii er privilegirter Gläu
biger binnen diefer fefigefetzten Frifi die Schuld 
bei dem akademifchen Gericht nicht anhän
gig macht; fo kann er damit nicht weiter gehört 
werden.
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7) Sollten die während des letzten Viertel

jahrs , welches der Studierende fich auf der Uni- 
verfität aufhält, in Gemäfsheit der von 1 —4 kon- 
trahirteń Schulden wegen Abgangs des Studie
renden binnen der in num. 5. beftimmten Frift 
nicht eingeklagt werden ; fo mufs der Gläubiger 
dafür forgen, dafs felbige von dem akademifchen 
Gericht regiftrirt werden.

8) Zu dem Ende fteht es dem Gläubiger frei, 
die Perfon oder Sachen eines abgehenden Stu
dierenden fo lange mit Arreft zu belegen, bis 
die Schuld regiftrirt worden ift.

9) Wenn jedoch der Gläubiger mit dem 
Schuldner über die Richtigkeit oder die Summe 
der Schuldforderung fich nicht einigen können; 
fo ift es genug, wenn der Gläubiger folche be- 
fiimmt angiebt, und der Schuldner fich darüber 
erklärt, und foil die Abreife durch ausführliche 
Inftrukzion folcher Schuldfachen nicht aufgehai- 
ten werden.

§. 142.

ad §. 106. Die Pfänder müffen auf jeden Fall zurück
gegeben werden, fie mögen von den Studieren
den felbit, oder von einem dritten, oder auch 
unter dem Schein eines Verkaufs den Gläubi
gern eingehändigt worden feyn. Wegen Bet
ten, Walche, Kleidungsftücke und Bücher foil 
die Entfchuldigung des Pfandgläubigers oder 
Käufers, wie er nicht gewufst habe, dafs fie 
einem Studirenden gehörten, niemals Statt 
finden;
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$• 14J.
Wer auf Pfänder, Wechfel oder Handfehrif-,o9- 

ten den Studierenden Geld leiht, oder Kauf- 
mannswaaren itatt haaren Geldes auf Kredit 
giebt, und ihnen auf diele Weife das Verlch wen
den und Schuldenmachen erleichtert, hat zu 
gewärtigen, dafs wenn auch folche Schulden 
von den Studierenden bezahlt würden, doch das 
Bezahlte entweder auf Anluchen der Eltern und 
Vormünder, oder wenn diefe lieh nicht melden, 
von dem akademifchen Fifkus wieder eingezo
gen werden wird.

144.

Hat der Schuldner die Univerfität ohne Be-ä</$- 1$4. 
friedigung der nach 1 bis 4 (§. 100— 103.) pri- 
vilegirten oder von dem akademilchen Gericht 
konfentirten Gläubiger verladen, io bleibt die
len zwar der Weg Rechtens gegen ihren Schuld
ner unverfchränkt, falls fie aber aus feinem 
Vermögen ihre Befriedigung nicht erhalten 
könnten, kann gegen ihn zum Perfonalarrelt 
nicht gefchritten werden, fondern die Gläubi
ger müifen mit der Zahlung fo lange in Geduld 
liehen, bis der Schuldner durch Vermögens
anfälle oder Verforgung zu beilern Vermögen 
gekommen, und in zahlbaren Stand geletzt 
worden.

§. 145.

1) Wenn ein Studierender eine Wohnung; etf 5» 12Í. 
Stallung, oder andern Gelais miethet, und kein
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fchriftlicher Vertrag gefchloffen worden, oder 
der fchriftliche Vertrag die Miethszeit nicht nä
her befiimmt; fo ift anzunehmen, dafs der Mieths- 
vertrag von Ofiern bis Michaelis oder von Mi
chaelis bis Ofiern, gelchloifen worden.

2) Sollte der Miethsvertrag im Johannis oder 
Weihnachtstermin feinen Anfang nehmen, fo 
gilt derfelbe bis zum nächfifolgenden Michaelis 
oder Ofiertermin.

5) Die Aufkündigung der Wohnung muís fpä- 
tefiens in den drei erfien Tagen des letztenVier- 
teljahrs gefchehen.

4) Die Wohnung mufs beim Ablauf der 
Miethszeit innerhalb dreier Tage nach Ablauf 
des Termins wieder geräumt werden.

Zum Theil 2. Titel 16.

§. 146.

arf§. 34. Wie bei Einziehung der Depofital-Gelder 
für die Jufiizofiizianten-Wittwenkaife zu verfah
ren, ifi in befondern Verordnungen fefigeletzt.

Zum Theil 2. Titel 17.

§. 147.

Bei Schenkungen, wenn tie die Kraft und 
58, Wlrkfamke.it der Gerichtlichen haben folien, in

gleichen 
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gleichen bei Einrichtung von Einkindfchaften 
ilt den Parteien die Wahl zu lallen, an welches 
gehörig befetzte Gericht he hch deshalb wen
den wollen.

148.

Dies findet felbit auf den Fall Anwendung, ad §. 65. 
wenn der Verbrecher der Militärgerichtsbarkeit 
unterworfen, und an dem Orte, wo das Ver
brechen begangen worden, kein Militärgericht 
vorhanden ilt.

§• 149-

Ein Gutsbeßtzer, welcher vormals eine Rich- ad §■ 74 
terftelle verwaltet, und feine Dimißion nachge- 
fucht, und ohne Einfchränkung erhalten hat, ilt 
berechtigt, die ihm zußehende Patrimonia ige- 
richtsbarkeit felbit auszuüben.

§. 150.

Wenn aus landesherrlicher Gnade in der al §. 139. 
Folge der Auswanderungskonfens lupplirt wor
den, fo foil die auf das ohne vorgei chrieb ene 
Anzeige und ohne die erforderliche Erlaubnifs 
des Staats gefchehene Auswandern geordnete 
Strafe nicht nachgeholt, fondera als erlaßen an- 
gelehn werden, daher in Zukunft in folçhen 
Fällen von den Landes - Collegiis nicht auf Strafe 
anzutragen ilt.

§• ißb

Es foil in Zukunft in Abfchofsfachen lediglich ad $. 17a. 
auf die hiefigen Gefetze nicht aber auf die von

Erjł. Anh. zum aUg»m. Landr. D
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andern Staaten beliebte Behandlung hiefiger Un- 
terthanen geachtet werden.

§. 152.

ar/ $. 178. Wenn jedoch der Staat mit auswärtigen Mäch
ten über eine gegenteilige Abzugs- oder Ab- 
fchofsfreiheit Verträge fchliefst: fo foil dabei je
derzeit auf die Befugniffe der Privatberechtigten, 
in fo fern dies mit dem Staats-Intereife verein
bar ifi, Rückficht genommen werden.

Es werden daher Privatberechtigte durch 
fchon vorhandene oder künftige Verträge des 
Staats über Abfchofs- und Abfahrtsgelder ver
pflichtet, info fern der Staat fie nicht ausdrück
lich ausgenommen hat, oder ausnimmt.

Zum Theil 2. Titel 18*

§• 155-

ad $.33» In Ehefcheidungsprozefíen foli es der Bevor
mundung der Kinder nur dami bedürfen, wenn 
es fich aus der erfolgenden Verhandlung ergiebt, 
oder dem Gericht bekannt ift, dafs ein oder bei
de Ehegatten fich der Verfchwendung des Ver
mögens oder der Vernachläisigung der Erzie
hung der Kinder verdächtig machen.

§• 154.

$. 7g. Wenn den Kindern eines noch in wirklichen 
Kriegsdienlten ftehenden Vaters Grundftücke zu
fallen, von deren eigenen Verwaltung der Va
ter ausgeichloflen ift, fo verbleibt die Admini- 
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firation derfelben zwar den Civilgerichten der 
Sache; diefe find jedoch fchuldig in allen Vor- 
fallenheiten, welche nicht den gewöhnlichen 
Wirthfchaftsbetrieb angehen, den Militairgerich- 
ten Nachricht zu geben, und mit ihnen Rück- 
fprache zu nehmen.

155-
Es werden die Militärgerichte wegen der ad $. 80. 

Verfügung über das von einer im Felde verfior- 
benen Militairperfon hinterlaßene, und bei der 
Armee befindliche Mobiliarvermögen auf die 
Vorfchrift des Reglements vom 50ПЄП Novem
ber 1772. §. a. und 17, und die damit übereinltim- 
mende Dispofition der allgemeinen Gerichtsord
nung Theil 2. Tit. 5. 17. und ig. nochmals ver
fielen.

$• 156.

Wenn Generale und Staabsoffiziere nicht für ad §. 160. 
ihre eigene Kinder die natürliche Vormundfchaft 
führen, fondern für fremde Kinder und Ver
wandten eine Curatei übernehmen wollen, fo 
müllen fie die unmittelbare Erlaubnifs des Kö«. 
nigs dazu nachfuchen.

$• *57-

Hat der Erblaffer in Erbfchaftsfällen wo. ad 5.421. 
Pfiegbefohlene mit andern Miterben konkurri- 
ren, Teftaments-Exekutoren ernannt, uud war 
er den pflegbefohlnen Miterben entweder kei
nen Pflichttheil fchuldig, oder hinterläfst er ih
nen mehr als denlelben, fo wird die Mitwirkung 
des vormundfchaftlichen Gerichts bei Sicherltel- 
lung des ganzen Nachlaffes und bei deffen Ver-

D 2
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waltung nach dem Inhalt der Dispofìtion wo
durch der Exekutor beitellt wird, heftimmt. Ent
hält dieie Dispofìtion keine in den Gefetzen er
laubte Ausdehnung oder Einichränkung der Ge
walt des Teftaments-Exekutors, fo bedarf es kei
ner gerichtlichen Inventur, und die Ausmitte
lung, Konftituirung und Verwaltung des Nach
laßes gehört zu dem Amte und der Kompetenz 
des Exekutors. Das vormundlchaftliche Gericht 
konkurrirt bei Verlaffenfchaften diefer Art nicht 
unmittelbar, fondern nur durch den von ihm zu 
dirigirenden Vormund.

§• 158-
ad S- 454- Von dem haaren im Depofito oder in den 

Händen der Vormünder fich befindenden Ver
mögen der Pflegbefohlenen können Pfandbriefe 
gegen das kursmäfsige Aufgeld für Rechnung der 
Pflegbefohlenen aquirirt werden.

§• 159-
ad S 455- Wenn der Erblaffer des Pflegbefohlenen Ca

pitalien auf Aktien folcher Inititute belegt hat, 
welche durch ausdrückliche von dem Könige 
Selbft vollzogene Bekanntmachung, Darlehne 
von Privatperfonen aufzunehmen autorifirt find, 
fo können dergleichen Capitalien, wenn fie auf 
Minorenne devolvici find, fo lange Itehn blei
ben, bis fich Gelegenheit findet, das Geld zu 
hohem Zinfen gegen gewöhnliche gefetzmäfsige 
Sicherheit unterzubringen.

§• 16o.
ad §. 471* - Findet der Vormund Gelegenheit zur Unter- 

. 4/51 bringung der Beftände, fo wird ein folches Acti
vum nicht dem General Depofito, fondern dem
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Pflegbefohlenen aquirirt, es wird daher auch 
hierbei die itrenge depofitalmäfsige Sicherheit 
der aus dem General -Depolito zu leihenden Ka
pitalien nicht erfordert.

161.
a) Diefer Genehmigung bedarf es auch dann, §. 556» 

wenn ein Grunditück, woran einem Minderjäh
rigen nur einLehn- oderFideikommifsfolgerecht 
zufteht, von dem gegenwärtigen Beiitzer gegen 
ein anderes Grunditück vertauicht werden Toll.

§• 162.
b) Wenn volljährige Miterben auf Theilung 

und daher auf Veräufserung des gemeinfchaftli- 
chen Grunditücks antragen, fo ili dies ein Fall 
der nothwendigen Veräufserung (§. 566.) zu wel
cher es der Genehmigung der dem vormund- 
fchaftlichen Gerichte vorgeletzten höheren In- 
ftanz nicht bedarf.

§. 165.
Diefe Gefetzfielle iit nur von Landgütern zu ad §• 562- 

verliehen.

$• 164.
Ob ein im Pflichttheil eingefetzter Erbe, im «¿5.574* 

Fall der Theilung auf Subhaftation des Grund- 
Hücks anzutragen befugt fey, oder ob er zufrie
den feyn mülle, dais der Pflichttheil nach der 
Taxe ausgemittelt werde, mufs darnach beur- 
theilet werden : ob der Pflichttheil auf eine ge
wiße Summe fefigefetzt, oder derfelbe ohne Be- 
(timmung einer gewißen Summe verlchriebe 1 
worden. Im eritern Falle bedarf es nur der
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Taxe, im letztem hingegen der Eintragung des 
Miteigentums im Hypothekenbuche, und im 
Falle derTheilung, der Subhaftation nach den nä
heren Vorfchriften des allgemeinen Landrechts.

§. 165.

544. Wird von der Mutter als Vormünderin ihrer 
Kinder, die obervormundfchaftliche Genehmi
gung zur Antretung der Erbfchaft ohne Vorbe
halt der Rechtswohlthat des Inventarii nachge- 
fucht: fo mufs nach den Umitänden der damit 
verknüpften Gefahr geprüft, und dabei näher 
erwogen werden, ob nicht eine iolche Vormün
derin fich zur Vertretung diefer Gefahr aus eige
nen Mitteln verpflichten müße, und welche Si
cherheit diefe ihre Verpflichtung, wenn fie un
ter Beobachtung der bei Bürgschaften vorge- 
fchriebenen gefetzlichen Form gefchiehet, ge- 
währen könne.

§. 166.

ad 5.6gi. Diefe Befugnifs des Vaters erfireckt fich auch 
auf das Vermögen, welches den Kindern von an
dern 5 als von ihm jedoch vor feinem Tode zuge
fallen ift. Bei Anfällen wo der Zuwender den 
Vater von der Adminifiration ausgefchloflen hat, 
kann letzterer über die Art der Verwaltung auch 
nach feinem Tode nicht difponiren.

§• 167.

ad $.6s5- Die den überlebenden Ehegatten eingeräumte
^í¡3.649. £reje Dispofition des Vermögens begreift das 

Recht, die Subfianz zu vermindern oder zu ver
zehren, nicht in fich. Es mufs daher die 6g8* 
verordnete Concurrenz des vormundfchaftlichen 
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Gerichts auch in einem folchen Fall eintreten. 
Der Mutter ift ein Ehrenvormund an die Seite zu 
fetzen, dem Vater nur dann, wenn fie derRich- 
ter aus befondern Gründen für nöthig hält.

§• 16g,

Das vormundfchaftliche Gericht mufs die «d $* $87- 
Nothwendigkeit oder Nützlichkeit der Alienation 
allerdings prüfen. Aber auch hier kann es nur 
nach den Angaben und Thatfachen, die der 
Vormund an die Hand giebt, urtheilen, und darf 
für die Richtigkeit diefer Angaben nicht halten.

§. 169,

Die Dispenfation von der Einreichung eines ad $. 693. 
offenen Inventarii involvirt nicht die Befreiung 
von den übrigen Obliegenheiten eines Vormun
des und dellen Verhältnifs gegen das vormund- 
fchaftliche Gericht.

170.

In denjenigen Provinzen, in welchen diearfg.696. 
Vorfchrift des allgemeinen Landrechts wegen 
der erft nach zurückgele’gtem aalten Jahre ein
tretenden Grosjährigkeit noch nicht eingeführt 
worden, loll den nächiten Verwandten und Vor
mündern lolcher früher majorenn werdenden 
Perfonen verftattet feyn, auf Verlängerung der 
Vormundfchaft bis zum zurückgelegten Haften 
Jahre anzutragen, in fo fern die Aufführung des 
Pflegbefohlenen hierzu hinlänglich e Veranlaflung 
gegeben hat. Das Vormundfchafts-Collegium 
mufs auf befundene Zuläffigkeit eines hierauf ge
richteten Gefuchs die erforderlichen Vorkehrun
gen treffen, dafs der Pflegbefohlene nur die
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Disposition über die Einkünfte feines Vermögens 
erhalte. Dagegen bleibt die Subitanz des letz
tem bis nach zurückgelegtem 24Íten Jahre unter 
obervormundfchaftlicher Aufficht und Gewahr- 
fam, fo dais dem Pflegbefohlenen nicht geftattet 
wird, Schulden zu machen, oder eigenmächtig 
folche Verbindungen einzugehen, wozu bei min
derjährigen obervormundfchaftlicher Confens 
erfordert wird.

Einfchränkungen diefer Art müffen durch 
dreimalige Einrückung in die Zeitungen und In
telligenzblätter der Provinz bekannt gemacht 
werden.

§. 171.

Auch unterbleibt in diefem Fall die öffentli
che Vorladung der etwanigen unbekannten Er
ben des Abwefenden.

Errata.

cv.'»’ finì
w TOTOWÜ

S. 8. $. 59. Z. 6. ft. ode 1. oder
Ś. 16. §. 6s. Z. 3. ft. vor diefer 1. vor diefer Ehe
S. 54. 90. Z. 4. ft. welchem 1. welchem
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